Infoblatt: Integrative Beschulung

Das vorliegende Infoblatt soll einen ersten Überblick über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer integrativen Beschulung von Kindern mit Behinderungen geben. 
Vorbemerkung:

Viele Eltern wünschen die selbstverständliche Teilhabe ihrer Kinder mit Behinderungen an allen Formen des gesellschaftlichen Miteinanders:

Krabbelgruppe, Spielplatz, Kindergarten, Schule, Ausbildungsplatz, Arbeit, Freizeit, Wohnumfeld.

(Grundgesetz Artikel 3, Abs. 3 „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt

    werden.“

Dennoch findet eine  weitgehende Aussonderungspraxis statt: Schulkindergärten, Sonderschulen, Werkstatt für Behinderte, Wohnheime.

Die Integrationsbewegung versucht hier entgegenzuwirken!

(Schulgesetz Baden-Württemberg von 1997, §15, Abs. 4: „Schüler mit Behinderungen

    besuchen die allgemeine Schule, wenn sie dort nach den pädagogischen, finanziellen,

    personellen und organisatorischen Möglichkeiten gegebenenfalls mit sonderpädagogischen

    Hilfen dem Bildungsgang folgen können.“

Aus der Sicht der Integrationsbewegung steht das Schulgesetz Baden-Württemberg im Widerspruch zum Grundgesetz, da eine Gleichbehandlung nicht von pädagogischen, finanziellen, personellen und organisatorischen Gegebenheiten abhängig gemacht werden darf.

Möglichkeiten der Integration:

Sonderpädagogische Förderung zur Erlangung der zielgleichen Unterrichtung

Kooperation von allgemeinen Schulen mit Sonderschulen

Außenklassen

Einzelintegration

Integrative Schulentwicklungsprojekte (ISEP)

Merkmale eines integrationsfördernden Konzeptes für die Schule:

· Heterogenität (Verschiedenheit) wird als Lernchance begriffen

· Selektionsorientiertes Schulwesen setzt weniger auf Ausgrenzung, mehr auf Gemeinsamkeit

· Schule fördert Begegnungen, Beziehungen und Kommunikation zwischen Verschiedenen

· Keine hierarchischen Beziehungen

· Unterricht weniger lehrerzentriert

· Integrative Pädagogik (Zitat Prof. Vollert) bedeutet:

1. offene , fächerübergreifende, differenzierende und die Kinder und Jugendliche als Akteure ihres eigenen Lernens ansprechende Formen des Lernens, sowie die damit verbundenen Veränderungen im pädagogischen und didaktischen Selbstverständnis der Lehrerinnen und Lehrer

2. kooperatives Arbeiten von Schülern mit unterschiedlichen Voraussetzungen an gemeinsamen Gegenständen

3. eine stärkere Gewichtung überfachlicher Lernziele und damit verbunden eine bewußtere Einbeziehung von Elementen sozialen, emotionalen und selbstgesteuerten Lernens

4. die Teamarbeit von Lehrkräften unterschiedlicher Ausbildungsrichtungen

5. die mit dieser Teamarbeit verbundenen Impulse zur Veränderung der

Lehrerinnen und Lehrerrolle.

( Außenklasse:

Kinder einer Sonderschulart werden als ganze Klasse ( bei G-Schülern 4-5 Kinder ) an eine Regelschulklasse angegliedert.

Die Verantwortung der Lehrer bezieht sich auf die jeweilige Klasse ihrer Schulart.

Die Schüler der Außenklasse sind Schüler der Sonderschule und werden nach deren Bildungsplan unterrichtet.

Lehr- und Lernmittel für die Außenklasse stellt die Sonderschule zur Verfügung.

Die Pädagogik, die zur Anwendung kommt ist nicht festgelegt. Die oben genannte Pädagogik ist aber in Außenklassen möglich.

Die aktuelle Liste der Außenklassen (Anzahl, Standorte, Schülerzahlen) kann unter:

www.schule-bw.de/schularten/sonderschulen/kooperation abgerufen werden.

( Einzelintegration:

Das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird Schüler an einer allgemeinen Schule.

Zieldifferenzierter Unterricht wird dem integrierten Kind angeboten; die üblichen Versetzungskriterien treten außer Kraft.

Eine Unterstützung durch einen Sonderpädagogen erfolgt mit ca. 5 Wochenstunden.

Die rechtliche Grundlage ist einem ISEP vergleichbar.

(Integrative Schulentwicklungsprojekte ( ISEP ):

ISEP(s sind Schulversuche ( im Schulgesetz nicht spezifisch verankert; schulrechtlich also relativ offen ).

Sie können eingerichtet werden, wenn

· Schulen eine Weiterentwicklung integrativer Konzepte anstreben oder Eltern für ihre behinderten Kinder eine integrative Lösung wünschen und eine Außenklasse einer Sonderschule an einer allgemeinen Schule nicht zustande kommt,

· die zu erwartenden Erfahrungen und Erkenntnisse für die Schulentwicklung bedeutsam sind und

· die erforderlichen zusätzlichen Ressourcen vertretbar erscheinen und zur Verfügung gestellt werden können

Schüler unterschiedlichster Behinderungskategorien können in einer Klasse zusammen mit Schülern der allgemeinen Schule unterrichtet werden und sind selbst Schüler der allgemeinen Schule.

Ein sonderpädagogischer Förderbedarf wird festgestellt

Unterricht erfolgt nach integrativer Pädagogik zieldifferenziert.

Lehr- und Lernmittel müssen vom staatlichen Schulamt beim Kultusministerium beantragt und deren Notwendigkeit begründet werden.

Für den Erfolg eines ISEP ist die frühzeitige Erstellung einer pädagogischen Konzeption entscheidend mit Einbeziehung fachlich kompetenter pädagogischer / sonderpädagogischer Unterstützung.

Bewertung:

Die weitestgehende Integration, die derzeit in Baden-Württemberg möglich ist, kann schulisch formal und inhaltlich in ISEPs erreicht werden. Hierbei erfolgt keine Aussonderung der Schüler an eine sonderpädagogische Institution.

Vergleichbare Integration kann inhaltlich erreicht werden, wenn die durchführenden Pädagogen in Kooperationsklassen oder Außenklassen die oben beschriebene Pädagogik anwenden.

